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Regeste

Art. 10 BÜPF. Beschwerde gegen Telefonüberwachung | Strafprozessrecht

Erwägungen

E. 1
Das Amtsstatthalteramt Z führt eine Strafuntersuchung gegen den Beschwerdeführer wegen
Verdachts der Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung. Es
wird ihm vorgeworfen, bei der T. AG in Z, wo er von September 1994 bis Ende März 1993
Direktor und Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich und bis Ende Juni 2003 als
Leiter Unternehmungsentwicklung und Kommunikation Mitglied der Geschäftsleitung war,
eine schwarze Kasse geführt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen ordnete der
Amtsstatthalter am 5. Februar 2004 eine Telefonüberwachung gegen den Beschwerdeführer
an, die von der Kriminal- und Anklagekommission (KAK) mit Entscheid vom 11. Februar
2004 verweigert wurde. Am 19. Februar 2004 ordnete der Amtsstatthalter erneut eine
Telefonüberwachung an, die von Oberrichter X. als Einzelrichter der KAK mit Entscheid
vom 24. Februar 2004 genehmigt wurde.

E. 2
Am 8. Juli 2004 reichte der Beschwerdeführer gegen die Telefonüberwachung beim
Obergericht Beschwerde ein. Er beantragte:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


